
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Renata Alt, Alexander Graf Lambsdorff, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/19816 –

Bilanz der Polenpolitik der Bundesregierung in der ersten Hälfte der
19. Wahlperiode

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Polen ist ein zentraler Nachbar Deutschlands und ein wichtiger Partner inner-
halb der EU und NATO. Den Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
zur Republik Polen kommt sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch 
in den drei angrenzenden Bundesländern sowie den grenznahen Städten und 
Gemeinden eine besondere Bedeutung zu. Davon zeugen zahlreiche politische 
Reisen zwischen Warschau und Berlin und auch die ersten Auslandsreisen der 
deutschen sowie polnischen Außenminister, die in die jeweilige Nachbar-
hauptstadt gingen.

Zwar sind die politischen Kontakte zwischen Berlin und Warschau vielfältig, 
es gibt aber eine Reihe von Themen, die nach Ansicht der Fragesteller die ge-
meinsamen Beziehungen auf die Probe stellen: Reparationszahlungen, Bau der 
Ostseepipeline Nord Stream 2, Migration, Rechtsstaatlichkeit oder Klimapoli-
tik. Außerdem wird die verstärkte Kooperation Deutschlands mit Frankreich 
in Warschau aufmerksam beobachtet.

Polen ist ein wichtiger Partner auch innerhalb der EU. Allerdings weisen meh-
rere Beobachter darauf hin, dass die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit 
(PiS) den deutschen Einfluss auf der europäischen Ebene eindämmen will 
(https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2018A12_ln
g.pdf). Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner Polens. Die 
beiden Staaten sind wirtschaftlich eng miteinander verflochten.

In den letzten Jahren zeichnen sich die Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und Polen auf der einen Seite durch pragmatische Zusam-
menarbeit und auf der anderen Seite durch zunehmende inhaltliche Differen-
zen aus, insbesondere bei der Bewertung der Situation der Rechtsstaatlichkeit. 
Medienberichten zufolge wollte die nach den Parlamentswahlen gestärkte PiS 
die Beziehungen zu Deutschland auf den Prüfstand stellen (https://www.tagess
piegel.de/politik/pis-gewinnt-die-wahl-deutschland-und-die-eu-muessen-auf-p
olen-zugehen/25112906.html). Die Parlamentswahlen in Polen und eine Neu-
strukturierung im Sejm bieten einen Anlass zur Bewertung und die zukünftige 
Strategie und Zielstellung in den Beziehungen zu Polen in den Blick zu neh-
men.
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 1. Welche Strategie und Zielsetzung für die Zusammenarbeit mit Polen hat 
die Bundesregierung bisher in der 19. Wahlperiode in Bezug auf

a) die bilateralen Beziehungen und

b) gemeinsame Initiativen innerhalb der Europäischen Union definiert?

Die Fragen 1 bis 1b werden zusammen beantwortet.
Strategie und Zielsetzung für die Zusammenarbeit mit Polen wurden in der 18. 
Wahlperiode, wie auch in der laufenden Wahlperiode, von den in der Vorbemer-
kung erwähnten Verträgen aus den Jahren 1990 und 1991 definiert. Alle 
Bundesregierungen haben sich hiervon strategisch und in ihren Zielsetzungen 
in Bezug auf die bilateralen Beziehungen und gemeinsame Initiativen innerhalb 
der Europäischen Union leiten lassen (vgl. Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 
19/2394).

 2. Welche bilateralen Projekte wurden in der 19. Wahlperiode begonnen, 
fortgeführt und abgeschlossen?

Die Bundesregierung führt kein eigenes Register solcher bilateralen Projekte. 
Die Bundesregierung steht mit der polnischen Regierung in engem Austausch 
und verfolgt, initiiert oder unterstützt gemeinsame Projekte politischer, wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller oder anderer Art. Die jährlichen Regierungs-
konsultationen bieten Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme der Regierungs-
chefs, zuletzt 2016 (vgl. hierzu die Erklärung der Bundesregierung vom 22. Ju-
ni 2016 mit Erwähnung einiger bilateraler Projekte: www.bundesregierung.de/
Content/DE/%20Artikel/2016%20/06/2016-06-22-deutsch-polnische-regierung
skonsultationen.html).
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Formate der bilateralen Zusammenar-
beit unter Einbindung von Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung 
wie zum Beispiel die Deutsch-Polnische Regierungskommission und der Run-
de Tisch zu Fragen der Förderung der deutschen Minderheit in Polen und der 
polnischstämmigen Bürgerinnen und Bürger und polnischen Staatsangehörigen 
in Deutschland. Viele bilaterale Projekte werden über Mittlerorganisationen be-
gonnen, fortgeführt und abgeschlossen, wie zum Beispiel das Deutsch-
Polnische Jugendwerk, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, die 
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, die Stiftung Kreisau, die Internatio-
nale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz und das Polen-Institut Darmstadt. 
Wichtige, von der Bundesregierung unterstützte jährliche Treffen für Akteure 
aus Politik und Zivilgesellschaft sind das deutsch-polnische Forum, die 
deutsch-polnischen Medientage, die Jahreskongresse des Bundesverbandes der 
deutsch-polnischen Gesellschaften und die jährlich ausgerichteten Deutsch-
Polnischen Bahngipfel (2015 von Polen-Koordinator Woidke initiiert) und die 
Deutsch-Polnischen Kommunalpartnerschaftskonferenzen (2016 von Bundes-
minister Frank-Walter Steinmeier initiiert).
Die in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/2394 dargestellte Vielfalt von 
bilateralen und multilateralen Formaten für den Austausch mit der polnischen 
Regierung wird weiterhin intensiv genutzt.
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 3. Welche gemeinsamen Initiativen auf EU-Ebene wurden bisher in der 19. 
Wahlperiode erarbeitet, eingebracht und umgesetzt?

Die Bundesregierung und die Regierung Polens waren an zahlreichen Initiati-
ven auf EU-Ebene gemeinsam beteiligt, zumeist gemeinsam mit den Regierun-
gen anderer EU-Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung führt kein Register rein 
bilateraler Initiativen mit der Regierung Polens auf EU-Ebene. Die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 3 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf 
Bundestagsdrucksache 19/2394 gilt unverändert.

 4. Abzielend auf die Fragen 2 und 3, wie bewertet die Bundesregierung je-
weils die Ergebnisse?

Sowohl die bilaterale Zusammenarbeit als auch die Initiativen auf EU-Ebene, 
an denen Deutschland und Polen beteiligt waren, waren und sind Ausdruck der 
engen Partnerschaft Deutschlands und Polens als Nachbarländer in der Europä-
ischen Union. Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 4 der Kleinen Anfra-
ge der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/2394 gilt unverändert.

 5. Welche sind aus Sicht der Bundesregierung seit dem Anfang der 19. 
Wahlperiode die zentralen Herausforderungen in der Zusammenarbeit 
beider Länder, und wie wurde diesen begegnet?

In der Abschlusserklärung der Regierungskonsultationen im November 2018 
werden Globalisierung und Digitalisierung als zentrale Herausforderungen be-
nannt, denen sich Deutschland und Polen stellen müssen. Hinzu kommt aktuell 
die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Beide Länder sind 
sich einig, dass derartigen Herausforderungen nur gemeinschaftlich vor allem 
im Rahmen der EU und der NATO begegnet werden kann. Die gilt auch für die 
gemeinsame Bekämpfung des Klimawandels und der hiermit verbundenen Or-
ganisation des Strukturwandels und der notwendigen Energiewende im Rah-
men der EU-Klimapolitik. Deutschland und Polen stehen hier auf staatlicher 
und substaatlicher Ebene in einem beständigen Erfahrungsaustausch. Die polni-
sche Regierung zeigt sich dem Thema Klimaschutz grundsätzlich aufgeschlos-
sen, steht hier aber wegen ihrer kohlebasierten Wirtschaft vor besonderen He-
rausforderungen und hatte sich bei der Einigung auf die EU-Treibhausgasneu-
tralität 2050 beim Europäischen Rat am 12. Dezember 2019 noch die Prüfung 
der nationalen Umsetzbarkeit vorbehalten. Zentrale Herausforderung während 
der deutschen Ratspräsidentschaft wird es sein, hier unter allen Mitgliedstaaten 
einen Konsens zu finden.

 6. Wie bewertet die Bundesregierung die Entwicklung des Verhältnisses 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen seit 
dem Regierungswechsel in Deutschland im Jahr 2017?

Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Polen sind eng und freundschaftlich. Dies zeigt sich vor allem im engen und 
regelmäßigen Kontakt beider Regierungen, in den engen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Beziehungen sowie im gemeinsamen Gedenken auf höchster 
Ebene (etwa anlässlich des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls auf Polen 
am 1. September 2019 oder der Befreiung des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau am 27. Januar 2020). Polen stand im Jahr 2019 mit einem bilate-
ralen Handelsvolumen von rund 123,63 Mrd. Euro auf Rang sechs der wich-
tigsten Handelspartner Deutschlands (Quelle: Statistisches Bundesamt). Das 
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jüngste deutsch-polnische Barometer (eine repräsentative Umfrage in Deutsch-
land und Polen zur Wahrnehmung der deutsch-polnischen Beziehungen) hat be-
stätigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Deutschen und mit über 70 Pro-
zent ein weiter wachsender Anteil der befragten Polen die deutsch-polnischen 
Beziehungen als gut wahrnehmen (https://bit.ly/BarometerDE_PL).

 7. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der Bilanz der 18. 
Wahlperiode für ihre Strategie und Zielsetzung der Zusammenarbeit mit 
Polen in der 19. Wahlperiode?

Auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/2394 wird verwiesen.

 8. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung zu der polnischen Initiati-
ve der europäischen Verteidigungsunion?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu einer polnischen Initiative 
im Sinne der Fragestellung vor. Zu Fragen der Fortentwicklung der GSVP und 
der euro-atlantischen Sicherheit (etwa im Rahmen der NATO) steht die 
Bundesregierung in engem Austausch mit ihren polnischen Partnern.

 9. Wie viele polnische Staatsbürger haben nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit dem Jahr 2010 in Deutschland gearbeitet (bitte nach Jahren, 
Branchen sowie Berufen aufschlüsseln)?

Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zu den be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit polnischer Staatsbür-
gerschaft nach den erfragten Differenzierungen können den als Anlage beige-
fügten Tabellen entnommen werden.

10. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Korruption und 
die Korruptionsbekämpfung in Polen seit 2014 entwickelt?

11. Wie bewertet die Bundesregierung den aktuellen Zustand der Korruption 
in Polen?

Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung nimmt zu inneren Angelegenheiten von EU-Partnern 
nicht Stellung. Auf die Berichte des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp-
fung (OLAF) der Europäischen Union und der Group of States against Corrup-
tion (GRECO) innerhalb des Europarats wird verwiesen.

12. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung in Bezug auf die Un-
terstützung der Korruptionsbekämpfung in Polen (bitte nach Einzeltitel, 
Zuwendungssumme, Träger und Förderzeitraum aufschlüsseln)?

An den auf EU-Ebene von der Europäischen Kommission als „Hüterin der Ver-
träge“ aufgesetzten Programmen beteiligt sich Deutschland indirekt durch seine 
Beiträge zum EU-Haushalt. So finanziert beispielsweise das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung mit den Hercule-Programmen Maßnahmen zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung von Betrug, Korruption und anderen gesetzeswidrigen 
Tätigkeiten, die den finanziellen Interessen der EU schaden. Diese Programme 
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finden in verschiedenen Mitgliedstaaten statt, darunter auch Polen. Ergänzend 
wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

13. Wie bewertet die Bundesregierung den aktuellen Zustand der Justiz in 
Polen?

Die Prinzipien der Meinungs- und Pressefreiheit wie auch der Rechtsstaatlich-
keit sind elementare Grundwerte der Europäischen Union, der OSZE und des 
Europarats, deren Einhaltung die Mitgliedstaaten gewährleisten müssen. Aktu-
elle politische Entwicklungen vor Ort sind selbstverständlich Gegenstand des 
bilateralen und europäischen oder multilateralen Austausches, jedoch veröffent-
licht die Bundesregierung keine Stellungnahmen oder Bewertungen zur Lage 
der Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in anderen EU-Mitgliedstaaten (vgl. 
Antwort zu den Fragen 11 und 12).
Die Venedig-Kommission des Europarats – die von der Bundesregierung im 
Rahmen der Zahlungen Deutschlands an den Europarat finanziell unterstützt 
wird – hat den Zustand der Justiz in Polen mehrfach kritisch bewertet. In den 
EU-Institutionen findet zu den polnischen Justizreformen ein intensiver Dialog 
statt, den die Bundesregierung unterstützt und an dem sie sich im Rat der Euro-
päischen Union im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 EU-Vertrag zu Polen 
beteiligt. Die Vertragsverletzungs- und Vorabentscheidungsverfahren vor dem 
Gerichtshof der EU, die die Entwicklungen im polnischen Justizsystem zum 
Gegenstand hatten, haben in den letzten Jahren einen wichtigen und wirksamen 
Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit geleistet. Im Oktober 2019 und zu-
letzt im April 2020 hat die Europäische Kommission in ihrer Rolle als „Hüterin 
der Verträge“ weitere Vertragsverletzungsverfahren die polnischen Justizrefor-
men betreffend eingeleitet.

14. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung in Bezug auf die Un-
terstützung der Unabhängigkeit der Justiz in Polen seit 2014 (bitte nach 
Einzeltitel, Zuwendungssumme, Träger und Förderzeitraum aufschlüs-
seln)?

Innerhalb der EU finanziert die Bundesregierung grundsätzlich keine bilatera-
len Programme zur Unterstützung der Unabhängigkeit der Justiz. Auf EU-
Ebene leistet das Programm „Justiz“ einen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
europäischen Rechtsraums, der auf Rechtsstaatlichkeit, gegenseitiger Anerken-
nung und gegenseitigem Vertrauen beruht. Außerdem fördert die Bundesregie-
rung OSZE-Projekte zur Unabhängigkeit der Justiz in verschiedenen Teilneh-
merländern, unter denen sich gelegentlich auch Polen befindet.

15. Wie bewertet die Bundesregierung die Unabhängigkeit der Presse in Po-
len?

Auf die Antwort zu Frage 13 wird verwiesen.
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16. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung in Bezug auf die Un-
terstützung der Unabhängigkeit der Presse in Polen seit 2014 (bitte nach
Einzeltitel, Zuwendungssumme, Träger und Förderzeitraum aufschlüs-
seln)?

Die Bundesregierung ergreift auf bilateraler Ebene keine Maßnahmen im Sinne 
der Fragestellung. Auf EU-Ebene fördert das Programm „Creative Europe“ un-
ter anderem Medienpluralismus, Qualitätsjournalismus und Medienkompetenz 
in den EU-Mitgliedstaaten – dieses unterstützt die Bundesregierung indirekt 
durch ihre Beiträge zum EU-Haushalt. Außerdem fördert die Bundesregierung 
OSZE-Projekte zu Medienfreiheit in verschiedenen Teilnehmerländern, unter 
denen sich gelegentlich auch Polen befindet.

17. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um die Bedenken der
Polen zu den Auswirkungen von Nord Stream 2 zu beseitigen?

Die Bunderegierung hat auf allen Ebenen intensiv den Dialog zur polnischen 
Seite gesucht. Seit 2016 finanziert das Auswärtige Amt ein bilaterales Dialog-
format zu energiepolitischen Fragestellungen der Think Tanks Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP) und Polish Institute of International Affairs (PISM), 
an dem auch Regierungsvertreter beider Seiten teilnehmen. Zudem hat die 
Bundesregierung mit ihrem besonderen Einsatz für die Fortsetzung des ukraini-
schen Gastransits sowie mit der 1:1-Umsetzung der neuen EU-Gasrichtlinie ge-
zeigt, dass Bedenken zu Auswirkungen von Nord Stream 2 auf den europä-
ischen Gasbinnenmarkt effektiv begegnet wird. Die Botschaft Warschau gibt 
regelmäßig Interviews gegenüber polnischen Medien, auch Fachmedien, sowie 
Hintergrundgespräche, in denen die Argumente der Bundesregierung ausführ-
lich erläutert werden.
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Anlage 1
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